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Krkanntmachurrg
betreffe «» Meldepflicht für gewerbliche Ver¬
braucher von Sohle , Sol » « ud Brikett » über

1« Tonne « monatlich im Dezember 1917.
Aus Grund der KZ1, 2, 6 der Verordnung deS Duales-

ratS über Regelung des Verkehrs mit Kohle vom 24. Fe¬
bruar 1917 (R .-G.-Bl . S . 167) und der 88 1 und 7 der
Bekanntmachung des Reichskanzlers über die Bestellung
eines Reichskommisfars für die Kohlenverteilnng vom 28.
Februar 1917 (R .-G -̂Bl . S . 193) und unter Abänderung
der Bekanntmachung , betr . Meldepflicht für gctverbliche
Verbraucher von Kohle, Koks und Briketts vom 17. Juni
1917 (Rcichsanzeigcr Nr . 145) wird bestimmt:

i 1.
Zeitpunkt der Meldung.

Meldungen über Kohlenverbrauch und -bedarf ftnd in
der Zeit vom 1. bis spätestens 5. Dezember erneut zu er¬
statten . Stehe auch 8 11.

« ä.
Meldepflichtig « Personen.

1. Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblichen
Verbraucher (natürliche und juristische Personen ), welche
im Jahresdurchschnitt oder bei nicht dauernd arbeitenden
Betrieben im Durchschnitt der Betriebsmonate mindestens
10 .Tonnen (1 Tonne = 1000 Kg. = 20 Ztr .) monatlich
verbrauchen, gleichgültig, ob sie die Brennstoffe per Dahn,
Schiff oder im Landabsatz beziehen. Auch das Reich, ein-
schließlich der Heeres- und Marincverwaltung , die Bundes¬
staaten . Kommunen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften und
Verbände sind für ihre Betriebe (z. B. Gasanstalten , Se¬
tvehrfabriken, Werften, Wasserwerke, Straßenbahnen ) melde-
pflichtig. Auch Betriebe , denen die Brennstoffzufuhr ge¬
sperrt ist, sind meldepflichtig.

2. Der Meldepflicht unterliegen nicht, und zwar ohne
Rücksicht auf die Höhe des Verbrauchs:

a) drr Staatseisenbahnen;
b) die Kaiserliche Marine für ihre Bunkerkohlen?
c) dre Heeresbetriebe, soweit der Bedarf durch Inten¬

danturen beschafft wird;

November 57. Jahr »»«tz

d) Schiffsbesitzer für ihren Bedarf an Bunkerkohle, so¬
wie für die zur Heizung der Schiffsräume bestimmte
Kohle;•)

e) Zechenbesitzer, soweit sie selbst erzeugte Kohlen, Kok»
und Briketts zur Aufrechterhaltung ihre» Grubenbe¬
triebes (Zechenselbstverbmuch) oder zum Betriebe eige¬
ner .Kokereien (mit oder ohne Nebenproduktenanlageu ),
Teerdestillationen , Generatorgas - und sonstiger Gas¬
anstalten oder Brikettfabriken vertuenden (verkoken,
brikettieren ), Ivenn diese Werke in unmittelbarem An-
schluß an die demselben Zechenbesitzer gehörige Zechen-

’ anlage errichtet sind;
f) die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe, d. h. solche Be¬

triebe, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit einem
landwirtschaftliäM Betriebe von dessen Inhaber ge¬
führt lverden, soweit sie nicht Gegenstand eines selß-
Üändigen gewerblichen Unternehmens find;

g) Schlachthöse, Gastwirtschaften , Gasthöse, Badeanstal¬
ten, Warenhäuser , Lad.ngeschäfte, Krankenhäuser,
Strafanstalten und ähnliche Betriebe , ftrner Bäckereien,
Schlächtereien, soweit sie dem Bedarf der in der Ge¬
meinde wohnenden oder sich vorübergehend aufhaltenden
Bevölkerung dienen.

Z. Ob hiernach ein Vebraucher meldepflichtig ist, be¬
stimmt im Zweifelsfall zunächst die für den Sitz des Be¬
triebes zuständige Kriegsamtstelle . Der ReichSkommissac
für dre Kohlenvrrteilung kann über die Meldepflicht ab¬
weichend von dieser Bestimmung entscheiden.

*) Die Meldepflicht gegenüber der zuständigen Bunte »
kohlenstelle wird hierdurch nicht berührt.

Inhalt der Meldung.
1. Dre Angaben haben in Tonnen = 1000 Kg. zu

erfolgen und sind unter genauer Adressenangabe oes Lre-
ferers oder der Lieferer nach Art (Steinkohle , Steinkrhlen-
briketts , Braunkohle , Bmunkohlenbriketts , Zechenkoks und
Gaskoks), Herkunft nach Gebieten der Amtlichen Vertei-
lungsstelien , mit der genauen Bezeichnung gemäß 8 6 (z. D.
Gebiete rechts der Elbe, Sachsen links der Elbe , Schlesien
usw.) und Solcken (Fett -, Mager -, Förder -, Stück-, Nuß-,
Staub -, Schkammkohle usw.) zu trennen . Dir Meldungen
haben folgende Angaben zu enthalten:

a) Bestand am Anfang des Vormonats,
b) Zufuhr im Vormonat,
c) Bestand zu Beginn des laufenden Monats,
d) Verbrauch im Vormonat,
e) Bedarf für den laufenden Atonal,
f) voraussichtlicher Bedarf für den folgenden Mon »t.

i



t . tma mtonatebrbfiwr ( mpnUem 9 um& » tfCV melbttavtl)
nur angegeben hx eben die tat,ächtich zur Führung de»

Vrtriebo tn dem angegebenen Monat benötigte Brennstoff-
mrnM . ZnSbesondev « dürfen etwaig » SieferrückstSnd » nicht
in dl » BedarsSanmewung etngest »llt werten . B »trie «z, bi»
laut amtlicher Verfügung von der Belieferung ganz a «H-
geschlossen sind , haben nur diese « ls Bedarf « nziimeweii.

I t
Nachprüfung der Angaben.

Ter vieldepsiichtige hat fortlaufend über seinen Ver¬
brauch an Brennstoffen nach Art , Herkunstsgebiet und Sorte
in solcher Weise Buch zu führen , daß »ine Nachprüfung d»r
Beständt möglich ist.

z s.
« » ld , stellen.

I . Die Meldungen sind zu erstatten:
1. an den Reichökommissar für die Kohlenverteilun , i«

Berlin,'
2. an die für den Ort der gewerblichen Riederlas ,ung

des Meldepsiichtigen zuständige Kriegsamtstelle;
3 . an diejenige Amtliche Vetteilungsstelle , Ivelche unter

Berücksichtigung der Herkunft Ser mewepflichtigen . Brenn-
poste zuständig ist '(siehe § 6). Bezieht der Mewcpftlchtige
Brennstoffe aus den Gebieten mehrerer Amtlicher Ver¬
teilungsstellen , so sind an alle diese Amtlichen Verteilungs¬
stellen Meldekarten einzusenden;

4. an den Lieferer des Meldepflichtigen . Bestellt der
Meldepflichtige bei mehreren Lieferern , so ist an jeden Lie¬
ferer eine besondere Meldekarte zu richten . Begeht er von
einem Lieferer Brennstoffe aus mehreren Herkunftsgebieten,
so hat er diesem Lieferer soviel Karten einznreichen , wie
Herkunstsgebiete in Frage kommen . Für die von einem im
Auslände wohirendeii Lieferer unmittelbar bezogenen böh¬
mischen Kohlen sind die Meldekarten nicht an den auslän¬
dischen Lieferer , sondern (soweit es sich um nicht im König --
reich Bayern gelegene Betriebe handelt ) an den Kohlen Aus¬
gleich Dresden (siehe 8 6, Ziffer 7) zu senden, und zwar
mit der Aufschrift : Auslandskohle ". Für Betriebe , dir
im Königreich Bayern liegen , sind diese Meldekatten an
die Amtliche Verteilungsstellr München (s 6, <0 zu senden,
und zwar mit derselben Ausschttft.

II . SämUiche Meldekarten sind gleichlautend auszu¬
füllen . Auch wenn mehrere Karten an verschiedene Amtliche
Perteilungsstellen oder verfchiedce Lieferer zu richten sind,
müssen sämtliche Karten in allen Teilen genau gleich lauten.
Dies bezieht sich auch auf die Bezeichnung de, Sorten Und
Mengen und die Namen der Lieferer.

III . Für GaSkoks fällt die unter Absatz i  Ziffer N ge¬
nannte , an die Amtliche Bettellungsstelle zu richtende
Mrldekatte fort.

8 S-
Amtliche « erteilungsstellen.

Amtliche Verteilungsstellen find:
1. Für Steinkohle *) aus Ober - und Niederfchleiie « :
Amtliche Vettellungsstelle für schlesische Steinkohle m

Berlin W. 8, Unter den Linden 82 . ,
2. Für rheinisch -westfälische Steinkohle *) :
Das Rheinisch -Westfälische Köhlen -Syndikat in Essen.
3. Für Steinkohle *) aus dem Aachener Revier:
Amtliche Vetteiluugsstelle für die Steinkohlenzruben

des Aachener Reviers in Kohlscheid (Bez . Aachen ).
4. Für den Stemkohle *) aus dem Saarrevier , Loth¬

ringen und der bayerischen Pfalz:
Amtliche Verteilungsstelle für das Saarrevier lnSm

brücken 2 (Königliche Bergwerksdirektion ).
5. Für die Braunkohles ) aus dem Gebiet recht » der

Elbe:
Amtliche Vetteiluugsstelle für die « raunkohlenwerke

rechts der Elbe in Berlin NW . 7, Reichstagsufer 10.
6 . Für die mitteldeutsche Braunkohles ) links der Elbe)

nllt Ausnahme der unter 7 genannten:
Amtliche Verteilungsstelle für den mitteldeutschen

Braunkohlenbergbau in Hall « a . S ., Landweh rstratze 2.

7. Fü » » wumflfhfei ) an » d« a Königreich Wachsen, ttn»
dev Elbe ruck» dem Herzogtum Dachsen -Ältrnbarg , sowie für
böhmisch nach Deutschland (außen Bayerns « ngefügrp»
Kohl « und fü , sächsisch» Sttiniotzl «*) !

Koh lei» »«gleich D « Sd«n . Ldn,n » « m » O «n» tt ß,
Dresden .^

8. Für rheurisch » B wunkohles ), Braunkoylet ) der
Grube Gustav bei Dettingen urw Braunkohle aus dem
Dillgebiet , dem Westerwald u . dem Großherzogtum Hessen:

Amtliche Vetteilungsstelle für den rheinischen Braun¬
kohlenbergbau in Cöln , Unter Lachjenhausen 8/7.

9. Für Stein *)- und Braunkohles -) aus dem rechts¬
rheinischen Badern (ohne Grube Gustav bti  Dettingen und
und für böhmische , nach Bayern eingefühtte Kohlr *s ) :

Amtliche Vetteilungsstelle für den Kohlenbergbau im
rechtsrheinischen Bayer «, München , Ludwigstraße 18.

10. Für Steinkohle *) des Deisters uno feiner Umgebung
(Obernkirchen , Barsinghausen , Ibbenbüren ustv ) :

Amtlich « Vetteilungsstelle für dre S1einkvhle « gruben
des Deisters und feiner Umgebung , Barsinghausen a . Deister.

«) Auch Steinkohleirbriketts , Schlemmkohle und Koks,
s ) Auch Brauukohlrnbttkelts , Naßpveßstein » und Grude¬

koks.
t r

Art der Meidu » ».
1. Die Meldungen , die mit Namensunterschttst (yir-

memintevschrift ) des Meldepflichtigen versehen fei« müssen,
dürfen nur auf den amlltchen , für Dezember bestimmten
Meldekatten mit grünem Druck erstatttt werden , die jeder
Dftwepflichtig « bei der zuständigen Ortskohlenstelle , beim
Fehlen einer solchen bei der zuständigen Kriegswittschafts¬
stelle , wenn auch diese fehlt , bei der zuständigen KrtegS-
amtöstelle , gegen eine Gebühr von M —,15 für vier zu¬
sammenhängende Katten beziehen kann . Auch die etwa
noch weiter erforderlichen Meldekarten (siehe 8 3, 8 und 4
und § 9, 8) sind dort einzeln für M . 0,03 da »' Stück er¬
hältlich.

2. Hat ein Mewepflichtiger Betriebe an verschiedenen
Orten , so müssen für jeden Betrieb die Meldungen gesondert
erfolgen . > ■

3. Dir Meldekatten enthalten eine Einteilung nach Ber¬
ti rauchergruppen . Jeder Meldepflichtige hat die für ihn
in Farge kommend « Verbwuchergruppe durch Durchkreuzen
kenntlich zu machen . Falls ein Mewepflichtiger nach der Att
seines gewerblichen Betriebes zu mehrere » Verbraucher-
aruppen gehört , ist maßgebend , zu welcher Verbraucher-
aruppe der wesentlichste Teil seines Betriebes gehört . Ist
ihm vom Reichskohlenkommissar eine Verbrauchergruppe
angewiesen worden , so hat er diese zu durchkreuzen . Eö ist
unzulässig , mehrere Verbrauchrrgruppen zu durchkreuzen.

8 8.
Meldung im Falle der Annahmeverwei ge-

rung der Meldekarten durch tieferer.
Wenn ein Mewepflichtiger leinen Lieferer zur Annahme

seiner Mewekatte bereit findet , so hat er neben der für
Den Reichskommissar für die Kohlendette lung in Berlin
bestimmten Mewekatte au » die für den Lieferer bestimmte
Mewekatte dem Reichskommjssar für die Kohlenvetteilnng
in Berlin einzusenden , und ztvar mit einem besonderen

'Begleitschreiben , in dem anzugeben ist, aus welchem Grunde
die Mewekatte nicht an einen Lieferer weitergegeben wnrve,
und welcher Lieftrer vvrgeschlagen wird.

, «.
Weitergabe der Meldungen durch die

Lieferer.
1 Jeder Lieferer , dem eine Mewekatte zugegangen ist,

hat ie ohne Verzug seinem eigenen Lieferer weiterzugeben,
bis sie zu dem „Hauptlieftrer " gelangt Hauptlrcftrerist
das liefernde Werk (Zeche. Koksanstalt , Bttkettsabttk ) oder,
ioenn es einem Dtttten (Berkaufskartell oder .Handels-
sirma ) den Mleinvertrieb seiner Produktion überla „ en hat,

i dieser Dritte.
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9. laUe ein »tesever (©ftnJBlei»* Vr» tn nnu
tnite aufgeführten Brennstoffe von mehreren « orlieferern
bezieht, so gibt er nicht die urschriftlich« MAdeiiaR? web-Si, sondern urteilt bereu Inhalta»fsoviel neue Mech»«rt»n, tote Borkest rer in Krag» kommen. Die neuen Melde¬
karten hat er an die einzelnen Vorlieferer weiierzugebcn.
Dir Mengen der neuen «ufgeteilten Meldekarten dürfen
zisiammen nicht mehr ergeben, als die oer urschriftlichen
Karte . Jeder neue Maldekorte hat:

a) die auf diese Karte entfallende Menge,
t>) die aus die anderen Karten verteilten Restmengen

der urschriftlichen Karte mit Nennung 'der Lieferer und der
von jedem bezogenen Etnzelmengen Und Sorten zu enthal¬
ten. die neuen Meldekarten sind mit dem Vermerk Ruf-
geteilt " und dem Namen der austeilertden Firma zu ver¬
sehen. Die urschriftliche Karte ist Vis »um 1. April Md
sorgfältig aufzubewahren.

3. Jeder Lieferer (Händler ), der von einem 'ln Aus¬
lände wohnenden Lieferer böhmische Kohlen bezieht, hat dte
betrefftnden Meldestrrten nicht an den ausländischen Lie¬
ferer, sondern, falls es sich um Meldekarten handelt , die
von im Königreich Bayern gelegenen Betrieben verrühren,
an dre Amtliche Derteilungsstelle München (8 « eJ, andern¬
falls an den Kvhlenausgleich Dresden (§ 0, T) zu senden. Die
Karten für solche ausländischen Lieferungen sind mit der
Aufschrift „AuSlandskohle" zu versehen.

, m
Unzulässigkeit von Doppelmeldungen
Meldungen derselbe» Bedarfsmenge Sei mehreren He*

tererti sind verboten.

Jg a b

% u.
Wirkung unterlassener Weldung.

« „ Meldepflichtiger, der seiner Meldepflicht nicht . der
nicht fristgerecht gendgt, oder falsche oder unvollständige
Angaben macht, hat neben der Bestrafung gemäß - 1«
zu gewärtigen , daß ihn der Reichskommissar für dieKohlen-
verteilung oder die Amtliche Verteilungsstelle von der Be¬
lieferung ausschließt.

I 13.
Anfragen und Anträge.

Anfragen und Anträge , die diese Bekanntnmchüng be-
treffen, sind an den Reich skomnsissar für di« Kohlender-
teiluirg. Berlin , zu richten.

8 13
Strafen.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden
imch der eingangs erwähnten Bestimntung des 8 7 der Be¬
kanntmachung vom 28. Februar 1917 mit Gefängnis b's zu
einem Jahve und mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark
oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben der Straf « kann aus Einziehung der Brennstoffe
erkannt werde», auf die sich die Zuwiderhandlung bezieht,
ohne Unterschied, ob sie dem Täter gehören oder nicht.

8 14.
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Dezember 1917 tn
Kraft.

Berlrn , den 20. November 1917.
«er Reichskommissar siir die Kohlenverteil,tag.

Stutz.

Tgb.-Nr . Fl . 2499. Diez,  den 86. November 1S17.
An die Herren Bürgermeister »e» Kreises.

Betrifft: Schweineaufnahme.
Auf Grund jhoher Anordnung hat tn Ihren Gemeinden

am 1. Dezember ds . Js . eine Ausnahme sämtlicher Schweme
ftaiizuftnoen . Die Aufnahme fällt zusammen mit der am
gleichen Tag« stattfindenden Viehzählung, sodaß also di: ans
letzterer gewonnenen Zahlen Vertvendung finden könne«.

Die Aufnahme hat nach dem Muster beifolgend ab ge¬
brückter Liste, die von Ihnen anzulegen ist, zu erfolgen.

Die Liste ist gewissenhaft aufzustellen und ge » » u
anfzurrchnen.  Eine Abschrift hiervon haben Sie sich

Gemeinde . ■♦ • *

znrückzubehalten. Bestimmt bis zum Montag , den 3. 'De-
zember ist die Liste der Kreisfleischstelle in Diez einzusenden.

Ich bemerke noch, daß, an den Viehhandelsverband
liefe kbar, alle Schweine auszunehmen sind, die ein Lebend¬
gewicht von mehr als 30 Pfund aufweisen.

Bet der Durchsicht der Ställe ist darauf iu achten,
daß loci bliche Tiere , die für die Zucht sich nicht mehr
eignen, weil sie bereits zu angefleischt geworden sind, nicht
als Zuchttiere zurückbehalten werden.

Der B »rsttze«de de» « reisausschuste»
I . B. :

Schön , KreiSdeputierter.

Schmei«eous«ahme am 1. Dezember 1»17.
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J .-Nr . 8071 K. F . Diez,  den 24. Rov. >917.
A« die Herren Gemei»drrech»»r des Kreises!

Betrifft: KriegbfamUienunterfttttznng.
In dem zum Letzten jedes Monats fälligen Bericht

über btt Auszahlung der Kriegsfamilienunterstützung ist bei
tfC Dumme der veich»st»mUi« tu«t»rstjttztmg« Dugeben, wie¬

viel Perionen — nicht Familien — im laufenden Monat
unterstützt worden sind, ioeil die Summe der Mehnutswen-
dnngen nach meinem Ausschreiben vom 3. d. Mts , Kreisbl.
Nr 259, — 5,— Mk. pro Person - besonders ftquimert
werden muß, da nach der Bundesratsverordnung o,e Hallte
dieser Unterstützungen vom Reich sofort erstattet wird . Nach,
der Zahl der Unterstützten soll der Gesamtbetrag für jede
Gemeinde hier «rechnet werden.



fittb, . . .
nfner Wie 3,— SJlt. beträgt , bei VteuintuiUlgungen au » <Siif
fteuungen von Unterstützungen, sind unter Angab« »er eil»»
zelnen Teilbeträge besonder« zu bezeichnen.

Der Borsitzende de« Krei4 «»4fchufle«.

Nichtamtlicher Trik

Die rusfischen Geheimverträge.
WTB . Stockholm,  28 . Nov. In der Prawda vom

M. November wird die Veröffentlichung der russischen ge¬
heimen diplomatischen Dokumente fortgesetzt. Die nunmehr
veröffentlichten sind im Verhältnis zu den gestern ver¬
öffentlichten von geringerem Interesse ^ Am 5. November
1915 telegraphierte der Minister des Aenßern Säsonow
dem Botschafter in Paris über Englands Zustimmung zu
Rußlands Wünscbe wegen Konstantinopels  und lagt
am Schluß d s Telegramms was Fr nkreich anbei » t : ,Für
mich persönlich, der ich das größte- Vertmuen zu Deo-
eassee habe, sind die Versicherungen, die er abgab. voll¬
kommen genügend, aber die kaiserliche Regierung muß wün¬
schen, präzisierte Aeußerungen über Frankreichs Zustim-
mung, daß cs unseren Wünschen entgegrnkommen wird , zu
erhalten , gleich den Versicherungen, die England abgege¬
ben bat ." Am 7. März 1915 telegraphierte Sasonow dem
Bot,chaster in London u. a . : „Um den von den Alliierten
gewonnenen Durchbruch durch die Dardanellen zu erleich¬
tern , ist die kaiserlich« Regierung bereit , dazu mitzuw.r-
ken, daß dre Staaten , deren Mitwirkung Großbrktanuien
und Frankreich nützlich erscheinen kann, auf vernünfriger
Basis für diese Aufgaben engagiert werden."

In dem Chiffretelegramm vom 13. Januar 1917 an
die russischen Botschafter in Paris , London. Tokio und
und Washington und den Gesandten in Stockholm spricht
Tereschtschenko  über die Entwicklung der K'orni-
lowaff 'ärc  und konstatiert u. a ., daß die Affäre wesent¬
lich hervorgerufen wurde durch das gegenseitige Mißver¬
ständnis , veranlaßt durch das Auftreten verschiedener miß¬
lungener apokrypher Zwischenhändler zwischen dem Haupt¬
quartier und der Regierung. Ueber Kerenskis Ernennung
zum höchsten Oberbefehlshaber wird gesagt, daß die,e zur
Beruhigung der demokratischen Elemente und der Soldaten
notwendig tvar , der tatsächliche Leiter der Kriegsopera^
tionen werde der zum Stabschef ernannte General Alereftw
ioerden.

Ein Telegramm des Ministers des "Arußern vom 9.
Oktober an die gleichen Botschafter berichtet über die Stiin-
munz beim Zustandekommen des Vorparlaments,
worin Tereschtschenko eine wichtige Errungenschaft fleht.
Er konstatiert einerseits eine große Nachgiebigkeit der^mo¬
derat -sozialistischen Letter, aber auf der anderen Seite,
daß di« Extremisten einen großen Erfolg bei den Räten
haben, deren Bedeutung jedoch, wie er glaubt , stark ver¬
mindert werden würde.

In einem Telegramm des gleichen Botschafters nach
Rigas  Fall 'sagt Tereschtschenko. daß dieser einen starken
Eindruck machte und ernüchternd wirkte . Gleichzeitig sagt
er. es nicht unausgesvrochen lassen zu können, daß die Mit¬
teilungen von den Alliierten nach Petersburg , insbesondere
die betreffenden Aeußerungen der Zeitunaen über die Er¬
eignisse an der russischen Front , in patriotisch gesinnten
russischen Kreisen einen peinlichen Eindruck machten, „wäh¬
rend man hier," sagt er, „alle Anstrengungen macht, um
die Entschlossenheit zu befestigen und den Kn'eg um jeden
Preis forttusetzcn, und während die Stimmung in der Gesell¬
schaft zu Gunsten der Bundesgenoffen vorhanden ist, scheknt
die Meinung bei den letzteren aleichsam ihr Vertrauen zu
verweigern, Dies erregt stier Verwunderung , weil unsere
Juuoffenftve trotz aller Mißgeschicke dir Deutschen zwana,
an unserer Front größere Streitkräfte zu konzentrieren als
iemals vorher Keren-'kis Regieruna strebt? dahin , den Zu¬
stand der faktischen Waffenruhe abzubrechen, der es im
^rübiahr dem Feinde ermöglichte, Trimven von . unterer
Front aus ' dte französische Front zu loerfen, und diese H6>*

I unter  den Alliierten »tnzuwrrken, wobt hervorgehoben wer¬
den wüßte , daß kein Gchwanken tn Rußland hinsichtlich
der « ußenpolitik herrscht, der zufolge der Krieg mit aller
Kraft in vollem Einvernehmen mit der Entente geführt wer¬
den müsse.

Am 30. September 1917 telegraphierte Tereschtschenko
an dke Vertreter Rußlands in Paris , Rom und London:
,„Äus den Unterredungen mit oen hiesigen Botschaften:
de* Alliierten , in Sonderheit mit dem offenherzigst-n von
ihnen, dem amerikanischen Botschafter, ziehe ich d n̂ Schluß¬
satz, dast unsere Bundesgenossen aus einer der letzten Kon¬
ferenzen in Paris oder London das Uebereinkommen ge¬
troffen zu haben scheinen, betreffend der Verteilung dem¬
jenigen Gebiete unter sich, die uns künftig eine materieltr
Fortsetzung des Krieges gewähren müßte«. Die 'A m e r i -
kaner  scheinen es übernommen zu haben, unsere Eeffen-
bahnoerbindüngen  in Ordnung zu bringen . Diese
Frage war für uns von außerordentlichem Interesse , Welt
nämlich die technischen und materiellen Fragen bei unk im
Begriff sirch, hinsichtlich der Möglichkeit, den Krieg tat¬
sächlich zu führen, schließlich einen drohenden Charakter
anzunehme«. Im Grunde hiervon wäre ich geneigt, den
Alliierten entgegenzukommen und die Initiative zu dem
Vorschlag« zu ergreifen, daß sie aktiver wie bisher an der
Organi,attvn unserer Industrie und unserer Kommunika-
ttonrn trilnehmen möchten, wenn eine Bereitwilligkeit ihrer¬
seits wirklich vorliegt . Ich bitte Sie deshalb , vorsichtig
in die,er Richtung das Terrain zu sondieren und mir Ihre
Eindrücke mitzuteilen ."

D «s Programm de- polnischen
Ministerpräsidenten.

Warschau, 2ß.  Nov . In den Warschauer Blätter»
veröffentlicht der Eeuiorenkonvent der aktivistischen Par-
teiey erne Erklärung , nach der der Seniorenkonvent keinen
Block bilde, sondern nur zur Verständigung in deg lausen-
deu politischen Fragen diene, Das nationale Zentrum sei
nur eine Gruppe im Block. In der Konferenz mit dem
Senrorenkonvent habe Ministerpräsident Kucharzewski, nackh-
dem er eingangs bemerkt hatte , daß er offener konsequenter
Aktivist ser und sich unter den Vertretern des Aktivlsmus in
befreundeten Kreise fühle, sein politisches Programm in "den
Hauvtzügen, wie folgt, zusammenfaßt : 1. Schnellster völliger
Aufbau des polnischen Staates aus der Grundlage der Er¬
laffe des 5. November und des 12. Septeinber . *. Eiligste
Schaffung einer regulären nationalen Armee noch vor B »-
rufung des Staatsrates mit Hilfe der Rekrutierung und
ans de» Kaders der Legionen. 3. Aktivität und möglichste
Einheitlichkeit des Kabinetts . 4. Berufung des StaatS-
rates mich den Grundsätzen, tvelche eine einträchtige Zu¬
sammenarbeit mit der Regierung ermöglichen. Glos erfährt
hierzu, daß der Seniorenkonvent seine Stellung zur Re,aft-
rung von den Bürgschaften abbängig mach«, welche die Zu¬
sammensetzung des 'Kabinetts hinsichtlich der Durchführung
des Programms geben werde.

WTB . Warschau,  28 . Nov. Gazeta Peronna mel¬
det aus Stockholm: Das jetzige RegentschastSmitglied
Ostrowski  wandte sich noch vor der Einsetzung an das
in Schweden sich aufhaltende Mitglied des russischen Retch»-
rateS. Tschebeko.  mit dem Vorschlags, in die Regierung
des Königreiches Polen einzutreten . Warschauer Blätter
berichten: Ministerpräsident Kucharzewski  hatte beim
Graftn Henrik Potocki eine lange Besprechung mit Ver-
trctern des interpatteilichen Klubs.

Neue H-Boot-Erfolge.
WTB . Berlin,  28 . Nov. (Amtlich.) Durch die Tätig¬

keit unserer Unterseeboote wurden auf dem n ö rd li 'che n
Krte 'gsschauplatz  neuerdings drei Dampfer und ein
Segler vernichtet, darunter ein englischer Frachtvampfer
von mindestens 5000 Tonnen , sowie der englische Motor¬
schoner Morning Star mit 180 Tonnen Tonerde von Ports¬
mouth nach Rouen. Einer der Dampfer wurde aus öfletfr*
zug herausgeschossen.
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